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Da aber alle diese sozialpolitischen Forderungen im Interesse
des arbeitenden Volkes liegen und deshalb auf die Opposition der
Unternehmer und der besitzenden Klasse stossen, so ist diese Un-
titigkeit, gewollt oder nicht gewollt, eine Hilfe fiir die
Reaktion und fiir das Grosskapital Dieses Urteil
ist nicht zu scharf, namentlich wenn man noch beriicksichtigt, was
in den letzten Jahren alles geschehen ist, um den Wiinschen der
gewerblichen Meister zu entsprechen.

Einst stand die Schweiz an der Spitze des sozialen Fortschritts.
Das war damals, als sie 1877 mit der F abrikgesetzgebung bahn-
brechend voranging. Heute steht sie, wenn man von den Agrar-
lindern und den faschistischen Staaten absieht, bald am Schwanz.
Das muss geindert werden, wenn die Schweiz ihre Rolle als Indu-
striestaat nicht allmihlich verlieren will; denn es ist so, wie
Direktor Butler vom Internationalen Arbeitsamt in seinem letzten
Jahresbericht geschrieben hat :

« Es kann keinen sozialen Wohlstand geben ohne giinstige
Wirtschaftslage; und diese kann nur von Dauer sein, wenn sie
sich auf ein hohes Niveau sozialen Wohlstandes der breiten
Massen stiitzt.»

Der Krug geht zum Brunnen bis er bricht. Und die sozial-
politische Entwicklung bei uns bleibt so lange stecken, als es auch
ohne dass hier etwas geschieht, weitergeht. Von selbst kommt
nichts. Es muss deshalb offenbar etwas mehr Bewegung entstehen,
um den eidgendssischen Amtsschimmel auf dem Gebiete der Sozial-
politik in Trab zu setzen. Die Arbeiterschaft sollte das schon fertig
bringen.

Die Wandlungen der auslindischen Sozial-
politik wihrend der Krise.
Von Erika Rikli.

In wirtschaftlichen Niedergangszeiten, in denen das Einkom-
men zahlloser Familien gekiirzt wird, in denen grosse Massen aus
dem Produktionsprozess ausgeschaltet werden und auf niedrige
Arbeitslosenunterstiitzungen angewiesen sind, ist die Aufgabe der
Sozialpolitik doppelt wichtig. Sie, die dazu berufen ist, die Uebel-
stinde des heutigen Wirtschaftssystems zu mildern, sollte wihrend
Krisenzeiten ganz besonders gut ausgebaut werden, um dort, wo
die Wirtschaft ihre augenblickliche Funktion nicht mehr erfiillt,
nimlich nicht mehr allen zu einem geniigenden Einkommen ver-
helfen kann, in die Liicke zu springen.

Diese Bedeutung der Sozialpolitik in der wirtschaftlichen
Depression, die doch eigentlich selbstverstindlich erscheint, wurde
in der gegenwiirtigen Krise erst relativ spit erkannt. Ein anderes

234



Problem dringte sich in den Vordergrund. Da sich die Lage der
offentlichen Finanzen verschlechterte, ertonte in allen Lindern
der Ruf nach Abbau der Ausgaben. Die Sozialpolitik, fiir die zum
Teil recht umfangreiche Staatsmittel verwendet wurden, erfuhr
zahlreiche Einschrinkungen, vor allem in einzelnen Zweigen der
Sozialversicherung.

Die Riickbildung sozialpolitischer Massnahmen, die ausnahms-
los in allen Staaten festzustellen war, wirkte &usserst verheerend.
Die Arbeitsmarktlage wurde dadurch hiufig noch verschlimmert,
denn je kleiner das Familieneinkommen, desto grosser ist die Zahl
der Arbeitsuchenden. Diese Problematik wurde von einigen Staaten
beachtet. So ist denn in letzter Zeit teilweise wieder ein neuer
Ausbhau zu beobachten, besonders dort, wo dies durch die wirt-
schaftliche Wiederbelebung finanziell erleichtert wurde.

Die wirtschaftliche Depression brachte neue soziale Probleme
mit sich. Die Sozialpolitik stand vor verinderten Aufgaben. Es
mussten sich daher grosse Umwandlungen anbahnen. Lag in frii-
heren Zeiten das Schwergewicht vor allem auf der Sozialversiche-
rung und auf dem Arbeiterschutz, so wurden nunmehr alle Krifte
auf das Problem der Arbeitslosigkeit gerichtet. Dies geschah einer-
seits durch den Ausbau der Arbeitslosenunterstiitzungen, ander-
seits durch eine Vielzahl von Massnahmen, die sich die Arbeits-
beschaffung und die bessere Verteilung der Arbeit auf die vorhan-
denen Arbeitskrifte zum Ziel setzten.

Die Lage der Sozialversicherung wurde nicht nur
durch den Abbau der staatlichen Zuschiisse gefihrdet, sondern
auch durch die zuriickgehenden Beitragszahlungen der Versicher-
ten; denn dort, wo die Versicherungsprimien nach der Hohe des
Lohnes berechnet werden (wie dies in den meisten Lindern der
Fall ist), gehen bei Lohnsenkungen auch die Einzahlungen zuriick.
Zudem war das grosse Heer der Arbeitslosen micht mehr fahig,
regelmissige Beitrige einzubezahlen. In manchen Staaten, wie
z. B. in England, in Deutschland und in der Tschechoslowakei,
wurden besondere Massnahmen getroffen, damit die Arbeitslosen
ihren Rechtsanspruch an die Versicherung nicht verloren. Auf der
anderen Seite sahen sich die Versicherungskassen vor grossere Be-
anspruchung ihrer Leistungen gestellt. Bei vermindertem Einkom-
men nimmt das Bestreben zu, alle Méglichkeiten der finanziellen
Beihilfe auszuniitzen. Im iibrigen verspiirte die Krankenversiche-
rung zweifellos auch die Verschlechterung des Gesundheitszustan-
des der Bevilkerung durch die Krise.

So musste denn fast iiberall zu sehr einschneidenden Leistungs-
kiirzungen geschritten werden, ganz besonders drastisch und schon
frith in Deutschland, aber auch in andern Lindern, z. B. recht er-
heblich in England, Australien, Norwegen, Frankreich, Belgien usw.

Teilweise unter dem Druck der finanziellen Lage, die zu einer
moglichst kostensparenden Organisation zwang, teilweise auch in
der richtigen Einsicht, dass zur Milderung der Krisenwirkungen
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die Sozialversicherung von grosser Bedeutung ist, schritten aber
in neuerer Zeit einzelne Staaten zu umfangreichen Umgestaltungen.
So dehnte Frankreich 1933 in der Krankenversicherung das
Obligatorium auf alle Arbeitnehmer aus. Dinemark hat einen
sehr mutigen Neubau des ganzen Versicherungswesens, der schon
frither geplant war, nun mitten in der Krise, im Jahre 1933, vor-
genommen. Es liess sich von dem Gedanken leiten, dass eine
Volksversicherung geschaffen werden soll, wobei die verschiedenen
Instanzen der Armenhilfe abgebaut werden konnten. Durch die
Erhéhung der Staatszuschiisse und der Mitgliederbeitrige war es
moglich, die Leistungen der Krankenkassen wesentlich zu ver-
bessern; dagegen sind die Auszahlungen der Pflichtversicherung
gegen Betriebsunfille etwas gekiirzt worden. Auch in Schweden
schritt man zu einem Reformwerk, indem die vielen Zwergkassen
der Krankenversicherung, die die Kosten unnotig verteuerten, be-
seitigt und zu Ortskassen Zusammengezogen wurden. Letztere kon-
nen fiir ihr Gebiet das Versicherungsmonopol einfiihren, Schweden
hat die Staatsbeitrige hinaufgesetzt und den Kassen gewisse Pflicht-
leistungen vorgeschrieben.

Ebenso wirkte in den Vereinigten Staaten die Krise
férdernd auf den Ausbau der Sozialversicherung, wie dies iiber-
haupt bei einigen Lindern zu beobachten ist, deren Versicherungs-
wesen vorher nur schwach oder gar nicht ausgebaut war. Manche
Einzelstaaten der Union fiihrten in den letzten Jahren beitrags-
freie Altersrenten ein. Von Bundesseite aus wurde 1934 im Gesetz
iiber die Altersversicherung der Eisenbahnbediensteten die erste
obligatorische Altersversicherung errichtet.

Starke Wandlungen erfuhr auch ein anderer Zweig des Ver-
sicherungswesens: die Arbeitslosenversicherung. Auch
hier mussten die meisten Staaten beim Anwachsen der Arbeits-
losigkeit zu Einschrinkungen schreiten. Hiufig wurde dabei der
Charakter der reinen Versicherung verwischt und immer mehr das
Prinzip der F tirsorge, die nur den Bediirftigen Auszahlungen ge-
wihrt, hineingetragen. Meist ist zudem dje Pflicht aufgestellt wor-
den, auch Nichtberufsarbeit anzunehmen, Arbeitslager zu besuchen
u.a.m. In jenen Staaten, die keine Arbeitslosenversicherung kann-
ten, mussten in irgendeiner Form Massnahmen getroffen werden.
So ist man schon seit Jahren in den Vereinigten Staaten
mit diesem Problem beschiftigt. Die Zentralregierung hat wieder-
holt Programme aufgestellt, die einen grossziigigen Ausbau der
Arbeitslosenversicherung vorsahen. Die ersten einzelstaatlichen
Gesetze traten erst 1935 in Kraft. In Schweden, wo bis 1935
die Arbeitslosenkassen der Gewerkschaften nur auf ihre eigene
Hilfe angewiesen waren, wurde im letzten Jahr ein Gesetz erlassen,
das die staatliche Subventionierung neu einfiihrt,

Erfuhren die Leistungen der Arbeitslosenversicherungen in
den meisten Lindern erhebliche Kiirzungen (die iibrigens in den
letzten Jahren teilweise wieder riickgéingig gemacht wurden, wie
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z. B. in England, Dinemark, Belgien), so ist doch insofern ein Fort-
schritt festzustellen, als man das Versicherungsprinzip auf weitere
Volksschichten auszudehnen versuchte. England macht zur Zeit
Pline, die landwirtschaftlichen Arbeiter und die Geistesarbeiter in
der Arbeitslosenversicherung zu erfassen, und Frankreich errich-
tete 1933 Versicherungskassen fiir die Handwerker.

Wihrend der Krise traten in den Vordergrund der sozialpoli-
tischen Bestrebungen die Massnahmen, die sich die Entlastung
des Arbeitsmarktes, die Arbeitsstreckung und die Neu-
schaffung von Arbeit zum Ziele setzten. Zur Verminderung der
Zahl der eigenen arbeitslosen Staatsangehérigen wurden in allen
Lindern die Ausschaltung der landesfremden Ar-
beitskrifte und die Verhinderung der Neueinwanderung ver-
fiigt. Hier waren natiirlich jene Staaten, in denen die auslindischen
Arbeitnehmer eine erhebliche Rolle spielten, in einer gliicklichen
Lage. In Frankreich bildete in den ersten Krisenjahren die Aus-
schaltung der fremden Arbeiter den Hauptbestandteil der Arbeits-
marktpolitik. Der Férderung der Auswanderung wurde in
neuerer Zeit vermehrte Beachtung geschenkt.

Da jedoch diese Massnahmen auf enge Grenzen stiessen und
zur volligen Entlastung des Arbeitsmarktes auf keinen Fall ge-
niigen konnten, griff man zu weiteren Arbeitsverboten. Beliebte
Massnahmen waren die Erhohung der Schulpflicht und die
Beschrinkung der Kinderarbeit, die zweifellos auch
von andern sozialpolitischen Gesichtspunkten aus zu begriissen
sind. Der Ruf zur Heraufsetzung der Schulpflicht hat sich wih-
rend der Krise verstirkt.

Diese Forderung wurde besonders stark in England er-
hoben. Sie konnte aber erst teilweise verwirklicht werden.
Schweden setzte das Mindestalter fiir die Zulassung zu gewerb-
lichen Arbeiten einheitlich auf das 14. Lebensalter fest, das friiher
nur fiir die Midchen galt. Italien erhohte 1934 das Zulassungs-
alter von 12 auf 14 Jahre und verschirfte die Schutzbestimmungen
fiir die Kinder. Polen ging noch weiter. Es verordnete 1932 fiir
einzelne Industrien einen Maximalprozentsatz fiir die zulissige
Zahl der beschiftigten Jugendlichen, um damit die Arbeitslosig-
keit der Erwachsenen zu lindern. Auch in den Vereinigten
Staaten arbeitete man in der gleichen Richtung. Die meisten
Codes enthielten die Bestimmung, dass Jugendliche unter 18 Jahren
nicht eingestellt werden diirfen. Durch solche Eingriffe entstehen
selbstverstindlich neue Missstinde; denn vom erzieherischen Stand-
punkt aus kann die Berufsarbeit der Jugendlichen nur entbehrt
werden, wenn andere Vorkehrungen zu ihrer Beschiftigung ge-
troffen werden, wie dies z. B. in England und in den Vereinigten
Staaten in grossziigiger Weise durch Errichtung von Lagern, Bil-
dungskursen usw. versucht wurde. Vor allem bringt aber die Aus-
schaltung der jugendlichen Arbeiter auch driickende finanzielle
Sorgen fiir viele Familien mit sich. Deshalb wurde in den Ver-
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einigten Staaten verfiigt, dass die Fiirsorgeinstanzen Unterstiit-
zungen gewihren miissen, falls das Familieneinkommen durch das
Verbot der Jugendlichenarbeit gefihrdet wiirde.

Noch schwerwiegender ist die Art, in der Deutschland
die Berufsarbeit der Jugendlichen zu beschrinken versucht. Im
August 1934 wurde das Gebot aufgestellt, dass alle Unternehmungen,
mit Ausnahme der Land- und Forstwirtschaft, der Haushaltung
und der Schiffahrt, ihre Arbeitskrifte unter 25 Jahren — soweit
sie nicht verheiratet seien oder zum Unterhalt einer Familie beizu-
tragen hitten — entlassen miissten und durch iltere Personen,
vor allem durch Familienviter, ersetzen sollten. Um diese Um-
stellung auf dltere Arbeitskrifte zu ermoglichen, wurden Staats-
zuschiisse vorgesehen. Die Vorschrift betont zwar, dass die Sorge
fiir den unentbehrlichen Nachwuchs nicht unbeachtet bleiben
werde; doch es ist ganz klar, dass eine solch drastische Massnahme
sowohl wirtschaftlich wie auch erzieherisch ausserordentlich ver-
heerend wirkt. Wahrscheinlich wird aber dieses Gesetz nur teil-
weise verwirklicht werden konnen.

Das Verbot der Beschiftigung wurde auch auf andere Berufs-
tatige ausgedehnt. Am schiérfsten ging hier Bulgarien in einer
Verordnung vom 4. Mai 1935 vor, in der die Ausschaltung simt-
licher auf einen Erwerb nicht angewiesener Personen vorgesehen
wird. Familienglieder diirfen nur beschiftigt werden, wenn der
Familienvorstand nicht iiber ein geniigendes Einkommen verfiigt.

In der Regel ging man jedoch nicht soweit, denn eine solche
Bestimmung ist schwer durchzufiihren und bringt viele Ungerech-
tigkeiten mit sich. Doch in irgendeiner Form versuchten sozusagen
alle Linder die Beschrinkung der Frauenarbeit. Teilweise
wurde der Riickgang der weiblichen Berufstitigkeit durch indirekte
Massnahmen zu férdern gesucht. Besonders Deutschland war
auf diesem Gebiet recht erfinderisch. Die Ehestandsdarlehen, die
Jenen Arbeiterinnen gewihrt wurden, die ihre Berufstitigkeit ver-
liessen und sich verheirateten, stellten ein beriihmtes Mittel dar,
das — wenigstens anfangs — auch einen gewissen Erfolg erzielte.
Die besonderen Schutzbestimmungen fiir Frauen wurden verschirft
in der Hoffnung, dadurch eine weitere Abnahme der Frauenarbeit
zu erreichen. So wurde in Deutschland die Erlaubnis der Verwen-
dung von Frauen fiir die Schichtarbeit in der Textilindustrie nur
noch selten gewihrt. Auf der andern Seite suchte man die Be-
schiftigung der Frauen im Haushalt zu férdern. Dieses Bestreben
konnte in den meisten Lindern beobachtet werden; doch in
Deutschland spielte dies eine besonders grosse Rolle. Das Dritte
Reich schreckte auch hier nicht vor der Beseitigung der Berufs-
freiheit zuriick. Die Arbeitslosenunterstiitzang kann z. B. verwei-
gert werden, wenn die Arbeiterinnen friiher in der Hauswirtschaft
tatig waren. Im weiteren wurde zu direkten Entlassungen ge-
griffen. So verfiigte schon 1932 ein Gesetz, dass verheiratete Frauen
aus dem Staatsdienst zu entlassen seien. Durch all diese Mittel hat
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Deutschland tatsichlich erreicht, dass der Anteil der Frauen an
der Gesamtzahl der Erwerbstitigen zuriickgegangen ist. Nach der
Krankenkassenstatistik waren im Januar 1933 37,2 Prozent der Be-
schiftigten Frauen, Ende Dezember 1934 nur noch 32,6 Prozent.

Auch andere Staaten stellten einschrinkende Bestimmungen
auf, die sich zum Teil nur gegen die verheirateten Frauen wenden
(wie z.B. in Australien, wo die Heimarbeit der verheirateten
Frauen verboten ist, falls ihre Ménner ein geniigendes Einkommen
beziehen), zum Teil auch die weibliche Erwerbstitigkeit iiberhaupt
zu beschrinken suchen. In Italien enthdlt das Korporations-
abkommen vom 11. Oktober 1933 den Grundsatz der Beschrinkung
der Frauenarbeit zugunsten der Minner. Einzelne Sonderabkommen
stellten fiir die Beschiftigung von Frauen im Handel einen Hochst-
satz von 20 Prozent, fiir das Bankwesen einen solchen von 12 Pro-
zent und fiir die Versicherungsgesellschaften 15 Prozent fest.
Ebenso ging Belgien diesen Weg. 1934 erhielt der Arbeits-
minister die Erlaubnis, fiir jeden Industriezweig einen Maximal-
satz der zuldssigen Frauenarbeit aufzustellen.

Vielfach wurde auch die Forderung erhoben, dass die
slteren Arbeitskriafte den jiingeren Platz zu machen
hitten. Um dies finanziell erméglichen zu kénnen, wurden in
vielen Staaten die Altersversicherungen ausgebaut und das Pen-
sionsalter herabgesetzt. Die Altersversicherung ist der Zweig der
Sozialversicherung, der wihrend der Krisenzeit am meisten gefor-
dert worden ist, eben weil er die Moglichkeit bietet, den Arbeits-
markt von dlteren Arbeitnehmern zu entlasten. So wurde die
Altersversicherung in den Vereinigten Staaten auszubauen
versucht, wobei das rentenberechtigte Alter hiufig von 70 auf 65
Jahre herabgesetzt wurde. Dinemark errichtete in seiner
Sozialreform vom Jahre 1933 beitragsfreie Altersrenten, und
Oesterreich fithrte 1935 eine Altersfiirsorge fiir iiber 60jahrige
Arbeitslose ein. Der Angestelltenversicherung der Tschec ho-
slowakei wurde eine Sozialrente beigefiigt. Sie wird jenen An-
gestellten ausbezahlt, die das rentenberechtigte Alter noch nicht
erreicht haben, aber schon seit lingerer Zeit arbeitslos sind. Die
Gewihrung der Sozialrente erfolgt mach einjdhriger Arbeitslosig-
keit bei Frauen von iiber 54 Jahren, bei Minnern von iiber 56
Jahren. Im weiteren wurde verfiigt, dass die Renten der Alters-
versicherung nur auszubezahlen seien, wenn der Bezugsberechtigte
keine Erwerbstitigkeit mehr ausiibe.

Hiufig war man auch bestrebt, die Arbeitslosen jenen Er-
werbszweigen zuzufiihren, die von Arbeitskriften noch nicht iiber-
lastet sind, die Minner vor allem der Landwirtscha ft, die
Frauen, wie oben schon erwihnt wurde, der Hauswirtschaft. Be-
kannt sind die Massnahmen Deutschlands auf diesem Gebiet.
Die Landhilfe vermittelt stidtische Arbeitslose als Lehrlinge zu
Bauern. Die auf diese Weise ausgebildeten Krifte sind aber ver-
pflichtet, spiter als gewdohnliche Landarbeiter zu arbeiten. Auch
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fiir die iibrigen landwirtschaftlichen Arbeiter wurde die Berufs-
freiheit aufgehoben. Es ist ihnen verboten, sich anderen Berufen
zuzuwenden; die Abwanderung vom Land wird scharf iiberwacht.
Auch andere Linder gingen ihnlich vor. In Australien wur-
den eigentliche Lehrgiiter fiir jugendliche Arbeitslose geschaffen.
Frankreich versucht vor allem durch Fahrpreisermissigungen
die Riickwanderung aufs Land zu erleichtern. Auch die Ver-
einigten Staaten, deren Agrarpolitik zwar darauf gerichtet
ist, die landwirtschaftliche Produktion einzuschrinken, suchen die
kleinbduerliche Ansiedelung von Arbeitslosen zu entwickeln. Die
Quéker in England fordern — zum Teil mit staatlicher Unter-
stiitzung — die Kleinsiedelung am Rande der Stadt mit dem Ziel,
durch teilweise Selbstversorgung die Lebenshaltung der Arbeits-
losen und der schlecht bezahlten Arbeiter zu verbessern.

Neben dieser Ausschaltung von Arbeitskriften waren auch
viele Bemiihungen darauf gerichtet, die vorhandene Arbeit
auf eine moglichst grosse Zahl von Arbeitern zu verteilen.
Am geeignetsten zeigte sich hier die Arbeitszeitverkiir-
zung. Sie spielte vor allem in den Vereinigten Staaten,
wo man jetzt schon von der 30-Stunden-Woche spricht, in Ita-
lien und in der Tschechoslowakei eine grosse Rolle. Sie
soll hier aber nicht niher besprochen werden, da erst vor kurzem
an dieser Stelle in einem besonderen Artikel dariiber berichtet
wurde *.

Im weiteren hat man hiufig die Beschrinkung von Ueber-
stunden, das Verbot der Schichtarbeit (besonders in der Baum-
wollindustrie in den Vereinigten Staaten), das Verbot der Neben-
arbeiten (in Oesterreich) angeordnet. In diese Gruppe der sozial-
politischen Massnahmen kann auch der bezahlte Jahres-
urlaub eingereiht werden. Es ist sehr erfreulich, dass seine ge-
setzliche Regelung wihrend der Krise fortgeschritten ist. Ein
franzésisches Gesetz fiithrte fiir eine Reihe von Betrieben
Ferien von 1—2 Wochen ein. In S panien wurde 1931 ein be-
zahlter Urlaub von mindestens 7 Tagen allgemein vorgeschrieben.
In Deutschland enthalten die neueren Tarifordnungen meist
eine Klausel iiber das Ferienrecht. Aus arbeitsmarktpolitischen
Griinden wurde in der Siidafrikanischen Union in einem
Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, dass im Buchdruck- und Zeitungs-
gewerbe der Jahresurlaub von zwei auf vier Wochen erhght wer-
den soll. Fiir die zwei zusitzlichen Ferienwochen erhalten die
Arbeiter allerdings nur den halben Lohn, der von der Arbeits-
losenkasse getragen wird.

Da es sich bei all diesen Massnahmen nur um eine bessere
Verteilung der Arbeit handelt, wurde anerkannt, dass dies nicht
geniigen kann, sondern dass die eigentliche Arbeitsbeschaffung,
die Neuschaffung von Arbeitsgelegenheiten, zur

* Vgl. « Gewerkschaftliche Rundschau », 28. Jahrgang, 1. Heft, S. 15 ff.
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Bekimpfung der Arbeitslosigkeit viel wirksamer wire. Leider
waren jedoch die Erfolge auf diesem Gebiet nicht sehr gross. Es
waren meist nur voriibergehende Massnahmen méglich, und die
susitzlichen Arbeiten konnten nur unter schlechteren Arbeits-
bedingungen (Notstandsarbeiten und Arbeitslager) durchgefiihrt
werden. Da man die iibermissige Erhohung der Staatsausgaben
fiirchtete, stiess die Arbeitsbeschaffung auch auf finanzielle
Schranken. In Frankreich und in der Tschechoslowakei wurde
vorgeschrieben, dass die Vermogen der Sozialversicherung zur
Finanzierung von Notstandsarbeiten zu verwenden seien, eine
Massnahme, die unter Umstinden die Lage der Sozialversicherung
gefihrden kann. In neuerer Zeit ist eher ein gewisser Riickgang
der Notstandsarbeiten und die Bevorzugung der Subventionierung
notleidender Industriezweige zu beobachten. -

Vielfach wurde auch zur Verhinderung des tech-
nischen Fortschrittes geschritten, vor allem dort, wo
dieser in sichtbarer Weise zur Verdringung von Arbeitskriften
fiihrte, beispielsweise in der deutschen Zigarren- und Glasindustrie
und in der ungarischen Landwirtschaft.

Auf besondere Art wusste Bulgarien die Schaffung neuer
Beschiftigungsméglichkeiten zu fordern. Nach einer Verordnung
vom Mai 1935 muss jeder offentliche und private Betrieb, der
Personen beschiftigt, die an Gehalt und Gratifikationen irgend-
welcher Art mehr als 6000 Lewa (das sind rund 180 Fr.) monat-
lich beziehen, 3—10prozentige Abziige dieser Gehilter in eine be-
sondere Kasse einbezahlen, die die Einstellung jiungerer arbeits-
loser Geistesarbeiter ermdglichen soll.

Um eine wirkliche Neuschaffung von Arbeit handelt es sich
auch dort, wo ein besonderes Tauschsystem zwischen
den Arbeitslosen organisiert wird. Zu diesem Mittel hat
man erst in neuester Zeit gegriffen, so dass nur wenige Erfah-
rungen vorliegen. Man wird dabei zweifellos auf enorme Schwie-
rigkeiten stossen, und die Durchfiihrung diirfte voraussichtlich nur
bei einer starken Herabsetzung des Lebenshaltungsniveaus mog-
lich sein. Laut Berichten haben sich in den Vereinigten
Staaten 1932 schitzungsweise eine Million Menschen auf diese
Weise Arbeit beschaffen kénnen. In England wurde im Land-
wirtschaftsbezirk Upholland 1934 die Ansiedlung dlterer Arbeits-
loser versucht, die landwirtschaftlich titig sind und unter sich ein
genossenschaftliches Tauschsystem eingerichtet haben. Bei einer
kleineren Gruppe von Arbeitslosen soll sich dieser Versuch be-
wihrt haben.

Neben diesen Arbeitsbeschaffungs- und Arbeitsstreckungsmass-
nahmen erhielt auch das Problem des Lohnschutzes wihrend
der Krise vermehrte Bedeutung. Hat die Festsetzung von Mindest-
lohnen hiufig recht grosse Nachteile fiir die Arbeiterschaft, so ist
sie dennoch bei sinkender Lohnbewegung zweifellos zu begriissen.
In manchen Lindern bemiihte man sich auf dem Wege der Gesetz-
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gebung, die Lohnabbauwelle etwas aufzuhalten oder wenigstens
die schlimmsten Uebelstinde etwas zu verhiiten. In der Tsche-
choslowakei und in Dinemark schritt man zum Verbot
der Kiindigung von Tarifvertrigen. Mindestlohne wurden vor allem
in den Vereinigten Staaten festgesetzt, in den Codes, die
in erster Linie die Frauen- und Kinderlohne regelten. Kanada,
das Gesetze iiber die Mindestlohne der Frauen schon lange kannte,
hat diese Bestimmungen auch fiir die Minner ausgedehnt, y1m zu
verhiiten, dass die Minnerlshne unter die festgesetzten Lohne der
Arbeiterinnen sanken und dass die Krise zu einer Massenentlas-
sung von weiblichen Arbeitskriften fiihrte.

Die Lohnbeeinflussung wurde im iibrigen auch durch indirekte
Massnahmen zu erreichen versucht, z. B. durch die Regelung der
Heimarbeit, die bekanntlich in manchen Gewerbezweigen
einen stark lohndriickenden Einfluss ausiibt. Wihrend der wirt-
schaftlichen Niedergangszeit sind in manchen Staaten Gesetze iiber
die Heimarbeit erlassen worden. In Deutschland erhielten
die Treuhiinder der Arbeit die Befugnis, Mindestlshne festzusetzen.
Auch in dieser Frage sind die Vereinigten Staaten am
radikalsten vorgegangen. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die
Heimarbeit iiberhaupt zu vernichten. So waren in vielen Codes
Maximalsitze fiir die zulissige Heimarbeit oder allgemeine Ver-
bote enthalten. Die Heimarbeit sollte nur noch solchen Arbeitern
erlaubt sein, die aus irgendwelchen Griinden ihren Lebensunter-
halt auf andere Weise nicht erwerben kénnten.

Die Wirtschaftskrise fiihrte im weiteren zur beschleunigten
Einfiihrung von Familienléhnen. Belgien hat Familien-
zulagen fiir Arbeitnehmer mit Kindern 1930, Frankreich
1932 eingefiihrt. Um die Zuschlagszahlungen zu erméglichen, wur-
den Ausgleichskassen geschaffen. In Holland liegt seit einiger
Zeit ein Gesetzesentwurf des Arbeitsministers fiir soziale An-
gelegenheiten vor. Italien erliess 1934 im Zusammenhang mit
der Einfiihrung der 40-Stunden-Woche ein Gesetz, das bei ge-
kiirzter Arbeitszeit die Auszahlung von Kinderzulagen vorsieht,
um den Einkommensriickgang, der durch die Arbeitszeitherab-
setzung verursacht wurde, zu mildern. Interessant ist die Finan-
zierung der italienischen Ausgleichskasse. Sie beruht auf Beitrags-
leistungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Von den Be-
trieben, die nur 40 Stunden arbeiten, wird nur 1 Prozent der
Lohnsumme erhoben, wihrend die Betriebe mit lingerer Arbeits-
dauer 5 Prozent einzubezahlen haben.

Die Errichtung von Familienlshnen kann gefihrlich wirken,
wenn die Neuregelung dazu beniitzt wird, das gesamte Lohnniveau
zu driicken. Die Durchfithrung einer Gesetzesbestimmung, wie sie
1934 in Frankreich erlassen wurde, dass durch die Einfiihrung
von Familienlohnen die Léhne nicht gesenkt werden diirfen, ist
natiirlich schwer zu iiberpriifen. Doch es kann zweifellos begriisst
werden, dass die Wirtschaftsfkrise eine stirkere Beriicksichtigung
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der Familienausgaben des Arbeitnehmers mit sich brachte. Sehr

hiufig wurde auch bei Lohnsenkungen — vor allem beim offent-
lichen Personal — der Lohnabbau nach den Familienlasten ab-
gestuft.

Die Wihrungsabwertung und die in einigen Lindern damit
verbundene Preissteigerung fithrten zu neuen Lohnproblemen. Um
den Riickgang des Reallohnes zu verhindern, wurde die Festsetzung
des Lohnes auf Grund der Lebenshaltungskosten erstrebt. So sind
vor allem in Australien und in Belgien durch Tarifver-
trige gleitende Léhne eingefiihrt worden. ,

Die Sozialpolitik hat sich in der wirtschaftlichen Niedergangs-
periode den verinderten Verhiltnissen anzupassen gewusst. Auch
wihrend dieser Zeit war ihr Hauptziel darauf gerichtet, die

sozialen Uebelstinde zu mildern. So erstrebte sie — wenigstens
dort, wo iiberhaupt von einer aktiven Sozialpolitik gesprochen
werden kann — die gleichmissigere Verteilung der Krisenlasten

durch Arbeitszeitkiirzung, durch Ausschaltung der nicht auf den
Erwerb angewiesenen Arbeitskrifte, durch Errichtung von Fami-
lienzulagen u. a. m. Daneben setzte sich die Sozialpolitik ein neues
Ziel. Ausgehend von der Einsicht, dass die beste Sozialpolitik der
Krisenzeit die Konjunkturpolitik ist, versuchte sie die direkte
Krisenbekimpfung. Leider wurden hier nur sehr wenige all der
ausgearbeiteten Pline durchgefiihrt. Krisenbekimpfend kann
unter gewissen Umsténden die Arbeitsbeschaffung wirken. Krisen-
bekimpfend kénnte die Sozialpolitik auch dort sein, wo sie nicht
nur die Umlagerung, sondern die Neuschaffung von Kaufkraft er-
reicht. Doch infolge der komplizierten Wirtschaftszusammenhinge,
die hier bestehen, ist es dusserst schwierig zu iiberpriifen, inwie-
weit dies tatsichlich geschehen ist.

Zweifellos ist die Sozialpolitik durch diese neuen Ziele teil-
weise zur Wirtschaftspolitik geworden. Dies zeigt sich
z. B. auch darin, dass die Beobachtung des Arbeitsmarktes und die
Umschulung von . Arbeitskriften an die Hand genommen wurde,
wihrend man diese Aufgaben friiher der privaten Initiative iiber-
liess. Die Grenzen zwischen Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik
sind durchaus fliessend geworden. Im iibrigen wurde der Auf-
gabenkreis der Sozialpolitik auch noch dadurch erweitert, dass
diese sich nicht mehr nur um die Hilfsmassnahmen fiir die Ar-
beiter kiimmerte (wie dies unter dem alten Begriff der Sozial-
politik verstanden wurde), sondern in zunehmendem Masse auch
fiir andere Volkskreise sorgte. So hat sich die neuere Sozialpolitik
vielfach auch der Erwerbenden in der Landwirtschaft, der An-
gestellten und der Geistesarbeiter angenommen.

Diese Ausdehnung des sozialpolitischen Gebietes wird ver-
mutlich bleiben, wie iiberhaupt manche der Krisenmassnahmen
bleibende Wandlungen sein werden. Besonders zu begriissen sind
hier: die Arbeitszeitverkiirzung (die im Zeitalter des raschen tech-
nischen Fortschrittes und der langandauernden Arbeitslosigkeit
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auch wirtschaftspolitisch von grosser Bedeutung ist), der verstirkte
Frauen- und Kinderschutz, die Heraufsetzung des schulpflichtigen
Alters, die Einfiihrung der Altersversicherung, die friihzeitige Pen-
sionierung. Auf der anderen Seite hat die Sozialpolitik der De-
pressionsjahre aber auch sehr ungiinstige Neuerungen gebracht,
von denen zu hoffen ist, dass sie mit der Besserung der wirtschaft-
lichen Verhiltnisse wieder verschwinden werden, so beispielsweise
die iiberall zu beobachtende Berufsabschliessung, die Tendenz, den
Berufsnachwuchs zu verhindern, wie sie vor allem bei den aka-
demischen Berufen zu beobachten ist, im weiteren alle iibrigen
Massnahmen zur Verhinderung der Berufsfreiheit, die Beschrin-
kung der Frauenarbeit, die Aussperrung der jiingeren Arbeits-
krifte u. a. m.

Auch vom internationalen Standpunkt aus betrachtet
hat sich die Sozialpolitik gewandelt. Die Staaten, deren Sozial-
gesetzgebung nur schwach ausgebaut war (besonders die Vereinig-
ten Staaten, Siidamerika und die Balkanlinder), sind alle durch
die verheerenden Folgen des wirtschaftlichen Niedergangs zum
Ausbau gezwungen worden. Anderseits ist in einigen, friiher sozial-
politisch fortgeschritteneren Industrielindern Europas eher eine
Riickbildung, vor allem auf dem Gebiet der Sozialversicherung,
erfolgt. Vielleicht werden dadurch die Voraussetzungen fiir zu-
kiinftige internationale Vereinbarungen erleichtert.

Die Heraufsetzung
des Mindesteintrittsalters ins Erwerbsleben.

Unter dem Vorsitz von Friulein Dr. Dora Schmidt behandelte
ein Arbeitsausschuss der Schweizerischen Vereinigung fiir Sozial-
politik in zahlreichen Konferenzen die Frage des zulissigen Min-
destalters fiir das Erwerbsleben. Aerzte, Lehrer, Berufsberater,
Fiirsorger, Volkswirtschaftler und andere Sachverstindige suchten
diese Frage auf Grund ihrer Erfahrungen gemeinsam zu 16sen. Der
Schlussbericht des Arbeitsausschusses, der vor kurzem unter dem
Titel «Ein Jahr mehr Kindheit» erschien. fasst die Resultate in
einem Ueberblick zusammen. :

Er stellt seh - iiberzeugend die Notwendigkeit dar, das Mindest-
alter der Erwe..stitigen zu erhohen. Zur Begriindung wird an
Hand schulirztlicher Untersuchungen gezeigt, dass die Schonung
der noch stark im Wachstumsalter Befindlichen #usserst wichtig
ist. Auch in geistiger Hinsicht sind die Fiinfzehnjihrigen bedeu-
tend reifer und dadurch fiir ihren Beruf besser vorbereitet als
die Vierzehnjihrigen. Ebenso nimmt die Fihigkeit, einen geeig-
neten Beruf zu erwihlen, mit zunehmendem Alter zu. Spricht in
dieser Weise mit Riicksicht auf die Entwicklung und auf die Ge-

244



	Die Wandlungen der ausländischen Sozialpolitik während der Krise

